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Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes 
(Artikel 24 Abs. 1 GG) 

A. Zielsetzung 

Die Rechte der Länder im Prozeß der europäischen Integration sol-
len im Grundgesetz festgeschrieben werden, um der Bedeutung 
dieses fortschreitenden Prozesses für die föderative Ordnung der 
Bundesrepublik Deutschland gerecht zu werden. 

B. Lösung 

Durch Änderung des Artikels 24 Abs. 1 Grundgesetz wird be-
stimmt, daß ein Gesetz, mit dem Hoheitsrechte auf zwischenstaat-
liche Einrichtungen übertragen werden, der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf. Darüber hinaus ist auch das Recht der Länder, bei 
der Willensbildung des Bundes in Angelegenheiten dieser Einrich-
tungen nach Maßgabe einer näheren Regelung durch Gesetz, das 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, mitzuwirken, in Arti-
kel 24 Abs. 1 GG zu verankern und dabei sicherzustellen, daß die 
Länder die Möglichkeit einer wesentlichen Einflußnahme haben, 

soweit ihre im Grundgesetz festgelegten Zuständigkeiten oder 
wesentlichen Interessen berührt werden. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Keine 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

021 (132) — 100 00 — Gr 64/91 
Bonn, den 15. Mai 1991 

An den Präsidenten 
des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Abs. 3 des Grundgesetzes den vom Bun-
desrat in seiner 626. Sitzung am 1. März 1991 beschlossenen Entwurf eines ... Ge-
setzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 24 Abs. 1 GG) mit Begründung 
(Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister des Innern. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu dem Gesetzentwurf ist in der als Anlage 2 
beigefügten Stellungnahme dargelegt. 

Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes 
(Artikel 24 Abs. 1 GG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen; Artikel 79 Abs. 2 
des Grundgesetzes ist eingehalten: 

Artikel 1 

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21. Dezember 1983 (BGBl. I 
S. 1481), wird wie folgt geändert: 

Artikel 24 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Bund kann durch Gesetz mit Zustimmung 
des Bundesrates Hoheitsrechte auf zwischenstaatli-

che Einrichtungen übertragen. In Angelegenheiten 
dieser Einrichtungen wirken die Länder bei der Wil-
lensbildung des Bundes mit. Das Nähere regelt ein 
Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf; 
soweit die im Grundgesetz festgelegten Zuständig-
keiten der Länder oder ihre wesentlichen Interessen 
berührt werden, ist die Möglichkeit einer wesentli-
chen Einflußnahme der Länder vorzusehen." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 

1. Nach der bisherigen Fassung des Artikels 24 
Abs. 1 GG kann der Bund durch einfaches Gesetz 
Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtun-
gen übertragen. Hoheitsrechte können nicht nur 
solche des Bundes, sondern auch solche der Länder 
sein. Die Zustimmung des Bundesrates ist in Arti-
kel 24 Abs. 1 nicht vorgesehen. Sie ist nach vor-
herrschender Auffassung allein dann erforderlich, 
wenn im Zusammenhang mit der Übertragung Re-
gelungen vorgesehen sind, die nach dem Grundge-
setz nur mit Zustimmung des Bundesrates getrof-
fen werden können (z. B. Artikel 84 Abs. 1 GG), 
oder wenn sich die Hoheitsrechte auf einen Gegen-
stand beziehen, der nach dem Grundgesetz nur mit 
Zustimmung des Bundesrates geregelt werden 
kann (z. B. Artikel 105 Abs. 3 GG). Danach können 
gegenwärtig Hoheitsrechte der Länder durch ein-
faches Einspruchsgesetz übertragen werden, so-
weit nicht die Schranken des Artikels 79 Abs. 3 GG 
berührt werden. 

Der Bundesrat hat daher in seiner Stellungnahme 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Einheitlichen Eu-
ropäischen Akte (BR-Drucksache 150/86 — Be-
schluß —, Ziffer 3) gefordert, daß die Übertragung 
von Hoheitsrechten nach Artikel 24 GG auf zwi-
schenstaatliche Einrichtungen in Zukunft nicht 
ohne seine Zustimmung möglich sein dürfte, zu-
mindest dann nicht, wenn es um Hoheitsrechte der 
Länder geht. Bereits die Enquete-Kommission Ver-
fassungsreform hat eine entsprechende Änderung 
des Grundgesetzes vorgeschlagen (Schlußbericht 
der Enquete-Kommission Verfassungsreform, BT-
Drucksache 7/5924, S. 228/231f.). In die gleiche 
Richtung geht eine Empfehlung der interfraktio-
nellen Arbeitsgruppe „Kompetenzen der Land-
tage " vom 9. Januar 1985 (Sonderdruck 10/4 des 
Bayerischen Landtags, Ziffer IV 1). 

2. Die Neufassung des Artikels 24 Abs. 1 Satz 1 GG 
sieht eine eindeutige und umfassende Regelung 
der Zustimmungsbedürftigkeit für die Übertra-
gung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche 
Einrichtungen vor. Sie ist von der Erwägung gelei-
tet, daß der Rang des bundesstaatlichen Prinzips 
verlangt, die Länder über den Bundesrat an neuen 
Integrationsschritten zu beteiligen. 

Die vorgeschlagene Fassung des Satzes 1 verlangt 
die Zustimmung des Bundesrates nicht nur bei der 
Übertragung von Hoheitsrechten der Länder, son-
dern auch bei der Übertragung von Hoheitsrechten 
des Bundes. Mit der Übertragung von Hoheitsrech-
ten des Bundes auf zwischenstaatliche Einrichtun-
gen verlieren die Länder die ihnen über den Bun-
desrat eingeräumten Mitwirkungsrechte in Bun-
desangelegenheiten. Die Zustimmungsbedürftig-
keit des Übertragungsaktes schafft hierfür einen 
gewissen Ausgleich. Sie ist zudem gerechtfertigt, 

weil die Kompetenzverteilung zwischen Bund und 
Ländern ein ausgewogenes, in sich kohärentes Sy-
stem bildet. Die Übertragung von Hoheitsrechten 
des Bundes wirkt in den Kompetenzbereich der 
Länder ebenso hinein, wie sich umgekehrt die Ver-
lagerung von Länderkompetenzen auf die Kompe-
tenzen des Bundes auswirkt. Durch die Übertra-
gung von Hoheitsrechten des Bundes entsteht bei 
diesem eine Kompetenzlücke, die auf längere Sicht 
erfahrungsgemäß die Gefahr in sich birgt, daß sie 
mit der Übernahme von Länderkompetenzen wie-
der aufgefüllt wird. Die Übertragung von Hoheits-
rechten auf zwischenstaatliche Einrichtungen 
wirkt sich außerdem wie eine Verfassungsände-
rung aus, weil die Bundesrepublik Deutschland auf 
einen Teil ihrer Souveränität verzichtet. Wegen Ar-
tikel 24 Abs. 1 GG ist dies ohne die sonst notwen-
dige Zweidrittelmehrheit (Artikel 79 Abs. 2 GG) 
zulässig. Auch wenn „nur" Hoheitsrechte des Bun-
des übertragen werden, ist dadurch der aus Bund 
und Ländern bestehende Gesamtstaat betroffen. Es 
ist deshalb angemessen zu fordern, daß der Bun-
desrat wenigstens mit der Mehrheit seiner Stim-
men einer solchen Übertragung zustimmt. 

Für die Kompetenzen aus den Bereichen der kon-
kurrierenden und Rahmengesetzgebung des Bun-
des kommt hinzu, daß die Länder die Befugnis zur 
Gesetzgebung haben, solange und soweit der 
Bund von seinen Kompetenzen keinen Gebrauch 
macht. 

Wollte man die Zustimmungsbedürftigkeit auf Ho-
heitsrechte der Länder beschränken, so bestünde 
zudem die Gefahr, daß Artikel 24 Abs. 1 künftig als 
abschließende Regelung für die Zustimmungsbe-
dürftigkeit bei der Übertragung von Hoheitsrech-
ten verstanden wird. Eine solche Regelung könnte 
den Schluß nahelegen, daß die Fälle, in denen bis-
her von der herrschenden Rechtsauffassung und 
von der Staatspraxis die Zustimmungsbedürftig-
keit bejaht wurde, nun von der Neufassung des 
Artikels 24 Abs. 1 GG überlagert werden. Dies 
käme einer Schlechterstellung gegenüber der bis-
herigen Lage gleich. 

3. Die bundesstaatliche Ordnung wird nicht nur 
durch die Übertragung der Hoheitsrechte, sondern 
auch durch die Ausübung der übertragenen Rechte 
seitens der zwischenstaatlichen Einrichtungen be-
rührt. Die Europäischen Gemeinschaften haben in 
den nunmehr über 30 Jahren ihres Bestehens eine 
umfangreiche legislative Tätigkeit entfaltet, die in 
erheblichem Umfang auch Bereiche der Länderge-
setzgebung bet rifft. Die Mitwirkung bei den Ent-
scheidungen der zwischenstaatlichen Einrichtun-
gen steht aber nur dem Bund zu. Das hat inner-
staatlich eine Kompetenzverschiebung von den 
Ländern zum Bund zur Folge. Die Einheitliche Eu-
ropäische Akte, die die Aufgaben der Gemein- 
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schaften wesentlich erweitert hat, wird diese Ten-
denz weiter verstärken. 

Wenn angesichts dieser Entwicklung die Rechte 
der Länder und die föderalistische Grundstruktur 
der Bundesrepublik Deutschland gewahrt werden 
sollen, muß zum Ausgleich die Einflußnahme der 
Länder auf die Willensbildung des Bundes in An-
gelegenheiten der zwischenstaatlichen Einrichtun-
gen wirksam verstärkt werden. Der Bedeutung des 
bundesstaatlichen Prinzips entspricht es, eine sol-
che Mitwirkung der Länder, wie sie nun über den 
Bundesrat in Artikel 2 des Gesetzes zur Einheitli-
chen Europäischen Akte vorgesehen ist, auch ver-
fassungsrechtlich zur Pflicht zu machen. Diese For-
derung hat der Bundesrat bereits in seiner Stel-
lungnahme vom 16. Mai 1986 zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Einheitlichen Europäischen Akte er-
hoben. 

Die Mitwirkung der Länder bindet diese in den 
Prozeß der europäischen Integration ein und er-
möglicht ihnen insbesondere, ihre umfassenden 
Erfahrungen mit dem Vollzug von Gesetzen för-
dernd einzubringen. Damit wäre auch der Akzep-
tanz der europäischen Integration insgesamt ge-
dient. 

Die dem Artikel 24 Abs. 1 GG angefügten Sätze 2 
und 3 sollen daher mit Verfassungskraft die Mit-
wirkung der Länder bei der Willensbildung des 
Bundes in Angelegenheiten zwischenstaatliche] 

Einrichtungen gewährleisten. Die nähere Rege-
lung wird einem Gesetz vorbehalten, das der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf; dabei können 
die zwischenstaatlichen Einrichtungen, in deren 
Angelegenheiten die Länder mitwirken, die Ange-
legenheiten selbst sowie die Form der Mitwirkung 
näher bestimmt werden. Als Ausgleich zu dieser 
weitgefaßten Regelungsbefugnis des Bundesge-
setzgebers und um zu verhindern, daß eine Mitwir-
kung der Länder in Angelegenheiten, die die im 
Grundgesetz festgelegten Zuständigkeiten der 
Länder oder ihre wesentlichen Interessen berüh-
ren, durch Bundesgesetz ausgeschlossen oder nur 
unzureichend ermöglicht wird, soll der Bundesge-
setzgeber von Verfassungs wegen verpflichtet 
werden, in diesen Angelegenheiten die Möglich-
keit einer wesentlichen Einflußnahme der Länder 
vorzusehen. 

Eine gesetzliche Regelung darüber, in welcher 
Form die Länder an der Willensbildung des Bundes 
mitwirken, wird danach zu unterscheiden haben, 
inwieweit die Angelegenheiten der zwischenstaat-
lichen Einrichtungen Gesetzgebungszuständigkei-
ten der Länder betreffen oder auf andere Weise 
wesentliche Belange der Länder berühren. Als 
mögliche Form der Mitwirkung der Länder kommt 
eine Beteiligung des Bundesrates in Betracht, wie 
sie das Gesetz zur Einheitlichen Europäischen Akte 
vorsieht. 
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Anlage 2 

Stellungnahme der Bundesregierung 

Die Initiative des Bundesrats bet rifft wesentliche Fra-
gen der Abgrenzung der Zuständigkeiten von Bund 
und Ländern. Die Ministerpräsidenten hatten in ihrem 
Gemeinsamen Beschluß vom 5. Juli 1990 eine Ver-
stärkung der föderativen Elemente in unserer Verfas-
sungsordnung insbesondere auch im Hinblick auf die 
fortschreitende europäische Integration gefordert und 
hierzu auch eine Änderung des Artikels 24 Abs. 1 des 
Grundgesetzes vorgeschlagen. Die Initiative des Bun-
desrats nimmt diesen einzelnen Änderungsvorschlag 
auf. 

Die Bundesregierung hat in Artikel 5 des Eini-
gungsvertrages den gesetzgebenden Körperschaften 

des vereinten Deutschlands empfohlen, sich inner-
halb von zwei Jahren nach Wirksamwerden des 
Beitritts u. a. mit den in dem Gemeinsamen Be-
schluß angesprochenen Vorschlägen für Verfas-
sungsänderungen zu befassen. Die jetzige Initiative 
des Bundesrates für eine Novellierung des Arti-
kels 24 Abs. 1 des Grundgesetzes wird deshalb 
Gegenstand der Beratungen über Änderungen und 
Ergänzungen des Grundgesetzes sein müssen, die 
dem Verfahren nach Artikel 5 des Einigungsver-
trages vorbehalten sind. Die Bundesregierung 
sieht in diesem Verfahren weiterhin den sach-
gerechten Ort für die Erörterungen zu diesem Vor-
schlag. 






